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Leitsatz:
Die Mitarbeitervertretung hat hier wie bei der Eingruppierung i.S. einer Richtigkeitskontrolle ein Mitbeurteilungsrecht bei der Frage, ob ein Anspruch besteht oder nicht.
Leitsatz des Bearbeiters
Az.: 4 VR MVG 62/04

entschieden am: 17.12.2004

In dem Schiedsverfahren

hat die 4. Kammer der Schiedsstelle des Diakonischen Werkes der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers e.V. folgendes 

beschlossen:

Es wird festgestellt, dass die Einrichtungsleitung mit der Kürzung der sog. Gelähmtenzulage für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Intensivstation das Beteiligungsrecht der Mitarbeitervertretung verletzt hat.

Gründe:

I.

Die Einrichtungsleitung berücksichtigte ab 01.01.2004 bei der Bildung des Vergleichsentgelts 1 nicht mehr die bis dahin gezahlte sog. Gelähmtenzulage. Die Mitarbeitervertretung beteiligte sie insoweit nicht. Die Mitarbeitervertretung meint, die Einrichtungsleitung habe mit der einseitigen Kürzung ihr Mitbestimmungsrecht aus § 42 Nr. 3 MVG-K verletzt. 

Die Mitarbeitervertretung beantragt, 

festzustellen, dass die Einrichtungsleitung mit der Kürzung der sog. Gelähmtenzulage für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Intensivstation das Beteiligungsrecht der Mitarbeitervertretung verletzt hat.

Die Einrichtungsleitung beantragt,

den Antrag zurückzuweisen.

Die Einrichtungsleitung meint nach Maßgabe ihres Schriftsatzes vom 11.10.2004, durch den Widerruf der Zulage sei das Mitbestimmungsrecht der Mitarbeitervertretung aus § 42 Nr. 3 MVG-K nicht verletzt worden, da der Widerruf von dieser Vorschrift nicht umfasst sei.

II.

Der zulässige Antrag ist begründet. Die Einrichtungsleitung musste die Mitarbeitervertretung an ihrer Entscheidung, die sog. Gelähmtenzulage ab 01.01.2004 bei der Bildung des Vergleichsentgelts 1 nicht mehr zu berücksichtigen, beteiligen. 

Gem. § 42 Nr. 3 MVG-K bestimmt die Mitarbeitervertretung mit bei der Gewährung tariflicher Zulagen. Die auf den AVR-K beruhende sog. Gelähmtenzulage, die im Rahmen der Vergleichsberechnung ab 01.01.2004 zu berücksichtigen ist, ist eine „tarifliche“ Zulage in dem Sinn. Bei der Nichtgewährung bzw. Nichtberücksichtigung dieser Zulage ab 01.01.2004 handelt es sich nicht um einen Widerruf dieser Zulage. Es geht allein darum, ob die „tariflichen“ Voraussetzungen für die Gewährung der Zulage am 31.12.2003 erfüllt waren oder nicht. Die Mitarbeitervertretung hat hier wie bei der Eingruppierung i.S. einer Richtigkeitskontrolle ein Mitbeurteilungsrecht bei der Frage, ob ein Anspruch besteht oder nicht.

Es ist daher zu erkennen wie geschehen. 

Gegen diesen Beschluss ist nach Maßgabe des § 65 MVG-K der kirchliche Verwaltungsrechtsweg gegeben. 

gez. Lücke

Vorsitzender der Schiedsstelle

